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Kinderrechte in die Hamburgische Verfassung aufnehmen.

Beschluss: Annahme in geänderter Fassung

Die SPD-Bürgerschaftsfraktion wird aufgefordert, die laufende Diskussion zur Änderung der

Hamburgischen Verfassung und ihrer Präambel um den Aspekt der möglichen Aufnahme von

Kinderrechten zu erweitern. Für dieHamburgischeVerfassung, die über keinenGrundrechtska-

talog verfügt und deren Präambel historisch bedingt sehrwirtschaftsorientiert ist, würde diese

Bezugnahme eine sinnvolle Ergänzung darstellen.

Überweisen an

Bürgerschaftsfraktion

Stellungnahme(n)

Die Hamburgische Bürgerschaft hat mit Beschluss des Einundzwanzigsten Gesetzes zur Ände-

rung der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg auf Antrag der Fraktionen von SPD,

GRÜNEN und CDU (Drucksache 22/109461) folgenden Satz in die Präambel der Verfassung ein-

gefügt: „Die Freie undHansestadt Hamburg achtet, schützt und fördert die Rechte der Kinder.“

Die Verfassungsänderung ist am 18. März 2023 in Kraft getreten (HmbGVBl. Seite 932).
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https://parlamentsdatenbank.hamburg.de/parldok/dokument/82750/den_kampf_gegen_antisemitismus_und_rassismus_sowie_kinderrechte_und_ein_starkes_europa_in_der_praeambel_der_hamburgischen_verfassung_verankern_und_das.pdf
https://www.luewu.de/docs/gvbl/docs/2583.pdf

